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von einer Sache, für 
die er verantwort l ich 
ist ,  beseit igen kann 
oder ohne diese Verant- 
wo rt  l ichke i ten einen 
Beitrag zur Gefahrenab
wehr leisten kann

Zuführung

Einsatz von Hi l fs
ni t  teln

- Bestandtei l  des Inst i 
tuts der vor läuf igen 
Festnahme gemäß § 125 
(1) StPO ist  das Ver
br ingen vom Festnahme
ort  zur Dienststel le 
(das Rechtsinst i tut  
der 'Zuführung besteht 
insofern nicht)

-  Mit tei lungspf l icht über 
die vorläuf ige Festnah
me bei Beginn der-Maß
nahme

- ist  Bestandtei l  des 
Inst i tuts der vor läuf i
gen Festnahme, Hand
fesseln und Führungs
kette können sofort  an
gelegt werden, andere

zulässig zur Klärunq eines - wenn eine sofort ige 
die öffent l iche Ord- Befragung unumgäng-
nung und Sicherheit  er- l ieh ist ,  aber deren
hebl ich gefährdenden Sach- Zweck am Aufenthalts
verhaltes; die Sachver
haltsklärung muß zur Ge
fahrenabwehr unumgängl ich 
sein, die ohne die Ein
beziehung des Betreffen
den durch das MfS al lein 
nicht real is iert  werden 
kann, die Mitwirkung des 
Betreffenden ist  nicht 
ѵѳrsch iebba r•

ort  des Verdächt igen 
ernsthaft  gefährdet 
ist  oder Gründe i .  S, 
von Verdunklungsge- 

,  fahr vor l iegen

Mittei lungspf l icht,  soweit  
das nicht durch den Zweck 
der Maßnahme oder die Um
stände ausgeschlossen ist

gemäß § 16 (2) VP-Gesetz 
nur bei Widerstandshand
lungen unter Beachtung 
der Verhältnismäßigkeit

Mit tei lungspf l icht 
über den Grund.der 
Maßnahme zu Beginn 
der Zuführung

nur bei Widerstands- L-----------------------
handlungen unter Be
achtung der Verhältnis- ^
mäßigkeit  ££
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